
Verhältnis des Schweizerischen
Samariterbundes zum Schweizerischen Roten
Kreuz

Autor(en): [s.n.]

Objekttyp: Article

Zeitschrift: Das Schweizerische Rote Kreuz

Band (Jahr): 59 (1949-1950)

Heft 7

Persistenter Link: https://doi.org/10.5169/seals-556827

PDF erstellt am: 22.07.2024

Nutzungsbedingungen
Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an
den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern.
Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in
Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder
Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den
korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden.
Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung
der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots
auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

Haftungsausschluss
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung
übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder
durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot
zugänglich sind.

Ein Dienst der ETH-Bibliothek
ETH Zürich, Rämistrasse 101, 8092 Zürich, Schweiz, www.library.ethz.ch

http://www.e-periodica.ch

https://doi.org/10.5169/seals-556827


VERHÄLTNIS DES
SCHWEIZERISCHEN SAMARITERBUNDES ZUM

SCHWEIZERISCHEN ROTEN KREUZ

Am 2. September 1888 schloss sich der Samariter-
bund enger an das Schweizerische Rote Kreuz,

das seine Samariterknrse dnrch finanzielle Beiträge
von Beginn an unterstützt hatte. Am 7. Mai 1912

wurde er — als weiterer Schritt zur engsten
Zusammenarbeit — gemäss Bundesratsbeschluss als

Hilfsorganisation des Schweizerischen Roten Kreuzes
offiziell anerkannt und erhielt damit das Recht,
das Zeichen des Roten Kreuzes zu führen. Damit
wurde der Schweizerische Samariterhund dem
Schweizerischen Roten Kreuz als Ganzes, aber unter

Wahrung seiner Selbständigkeit angegliedert.
Beide Organisationen arbeiten seither mit ihren

personellen und materiellen Hilfsmitteln eng
zusammen und setzen sich ein für die Freiwillige
Sanitätshilfe im Krieg und Frieden sowie zur Verwirklichung

humanitärer Aufgaben im Sinne des

Rotkreuzgedankens. In den Statuten der Sektionen des

Schweizerischen Roten Kreuzes und der Samaritervereine

ist diese Zusammenarbeit festgelegt.
Die beiden Organisationen haben gegenseitig

eine ganze Reihe von Verpflichtungen übernommen,
die in einer Vereinbarung zusammengefasst sind.
Wir nennen daraus nur einige der wichtigsten:

Das Schweizerische Rote Kreuz fördert den
Schweizerischen Samariterlmnd auf allen Gebieten,
die dieser zu seiner besonderen Aufgabe gemacht

hat, und leiht ihm seine moralische und praktische
Unterstützung. Es subventioniert den Samariterbund

durch einen jährlichen Barbetrag und durch
Beiträge an die vom Roten Kreuz kontrollierten
Kurse und Uebungen sowie durch Abgabe von Unterrichts-

und Uebungsmaterial.

Der Samariterbund verpflichtet sich, seine
Aktivmitglieder anzuhalten, sich gemäss den Weisungen

des Rotkreuz-Cliefarztes heim Freiwilligen
Sanitätshilfsdienst einteilen zu lassen, um im Mobil-
machungs- und Kriegsfall dem Schweizerischen
Roten Kreuz zur Verfügung zu stehen. Bei Massen-

katastroplien und Epidemien unterstützt der
Samariterbund mit seinem ausgebildeten Personal die
Bestrebungen des Schweizerischen Roten Kreuzes,
soweit nicht die bezüglichen Hilfsaktionen vom
Samariterhund seihst ausgeführt werden.

Tm Mobilmachung»- und Kriegsfall stellen die
Samaritervereine ihr Sanitätsmaterial an Ort und
Stelle den zuständigen Militärbehörden nach
Weisung des Rotkreuz-Cliefarztes zur Verfügung.

Das Schweizerische Rote Kreuz ordnet in den
Zentralvorstand des Schweizerischen Samariter-
hundes drei Vertreter ah, während der Samariterhund

in der Direktion des Roten Kreuzes ebenfalls
durch drei Abgeordnete vertreten ist.

SAMARITERWOCHE: 2.-12. MAI 1950

.1.5 000 Samariterinnen
und Samariter stehen in
Stadt und Land bereit,
erste Hilfe zu leisten.
Erweisen wir uns ihnen
dankbar und kaufen wir
am 5. und 6. Mai die
hübsche kleine Samariter-
packung mit dem
Samariterabzeichen und den
beiden Schnellverbänden
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